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Berufsbildung und Leistungssport 

 

Berufswahl 

Für alle Sportlerinnen und Sportler, die sich noch nicht für einen Beruf oder ein Studium entschieden 

haben, ist die Beratung in einem BIZ die richtige Anlaufstelle. www.afb.gr.ch > Dienstleistungen > 

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. 

 

Lehrstellensuche 

Bei einer beruflichen Grundbildung müssen mehrere Partner zusammenarbeiten. Es gilt also, die 

Bereiche Berufsfachschule, Lehrbetrieb, überbetriebliche Kurse sowie Sport optimal aufeinander 

abzustimmen. Die Fachstelle Berufsbildung und Leistungssport des Amts für Berufsbildung unterstützt 

bei der Suche nach einer geeigneten Lehrstelle und führt einen Lehrstellenpool mit 

leistungssportfreundlichen Lehrbetrieben. 

 

Vignette leistungssportfreundlicher Lehrbetrieb von Swiss Olympic 

Junge Sporttalente brauchen Ausbildungsplätze, die es ihnen ermöglichen, ihre berufliche Ausbildung 

und die sportliche Karriere erfolgsorientiert zu kombinieren. Swiss Olympic hat deshalb die Vignette 

"leistungssportfreundlicher Lehrbetrieb" lanciert. Die Vignette erhalten Lehrbetriebe, die Sporttalente 

ausbilden, welche mindestens eine regionale Talent Card von Swiss Olympic besitzen und eine 

schriftliche Vereinbarung, welche die Abwesenheiten klärt, unterzeichnen. Die Lenkungsstelle 

Berufsbildung und Leistungssport hilft bei der Ausarbeitung einer solchen Vereinbarung.  

 

 

Zusatzvereinbarung für sportliche und musische Talente 

Ab Lehrbeginn 2024 können sportliche und musische Talente eine Arbeitszeitreduktion von bis zu 20 % 

definieren. (Gestützt auf Art. 18 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung (BBG; SR 412.10)). Der 

Unterricht an der Berufsfachschule und an überbetrieblichen Kursen sind weiterhin obligatorisch. Somit 

erfolgt die Reduktion, sofern von den Vertragsparteien vereinbart, einzig auf die Zeit der betrieblichen 

Bildung. Eine entsprechende Mustervereinbarung kann bei der Fachstelle Berufsbildung und 

Leistungssport bezogen werden.  
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Während der Lehrzeit 

Bei Streitigkeiten zwischen den Lehrvertragsparteien kann die Fachstelle Berufsbildung und 

Leistungssport zusammen mit der Lehraufsicht beratend beigezogen werden. Es können Massnahmen 

definiert werden, welche zur Fortsetzung der Ausbildung führen, oder aber Umplatzierungen oder 

Berufswechsel in die Wege geleitet werden. 

 

Voraussetzung der Sportlerinnen und Sportler 

Das Angebot richtet sich an sportlich talentierte Jugendliche: 

- Inhaber*in der Swiss Olympic Card; 

- Mitglied im Kader der höchsten nationalen Liga oder mindestens in der kantonale Spitze; oder 

- Teilnahme an internationalen Titelwettkämpfen 

- Regelmässiges Training von mindestens 10 Std. pro Woche (ohne Reisezeit, Wettkampf, Spiel) 

- Vereinbarung mit dem Lehrbetrieb mit gegenseitigen individuellen Abmachungen 

- Frühzeitige Information an Lehrbetrieb und Berufsfachschule bezüglich der sportlichen Planung 

 

Voraussetzung der musisch/künstlerischen Talente 

Das Angebot richtet sich an künstlerisch talentierte junge Menschen im Bereich Musik, 

darstellende/bildende Kunst: 

- Mitglied einer Fördergruppe wie z. B. ein Jugendorchester (Bestätigung eines zukünftig zu 
erwartenden hohen Leistungsniveaus) 

- Talente, deren künstlerische Förderung strukturiert und sichergestellt ist 
- Nachweis einer individuellen und systematischen ausserschulischen Förderung im Umgang von 

wöchentlich mindestens zehn Stunden pro Woche 
- Individuelle Qualifikationen nach Absprache  

 

 

 

Ansprechperson und Adresse 

Amt für Berufbildung 
Corina Grünenfelder 
Fachstelle Berufsbildung und Leistungssport 
Grabenstrasse 1 
7001 Chur 
Telefon: 081 257 27 61 
corina.gruenenfelder@afb.gr.ch 
 

 


